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Die Gemeinde am Bielersee





GESUCH UM BENÜTZUNG DER BIBLIOTHEK TÄUFFELEN-GEROLFINGEN


Ist die Bibliothek nicht durch die Öffentlichkeit (reguläre Öffnungszeiten) oder die Schule belegt, werden diese lediglich an Vereine, zweckgebundene Veranstaltungen/Anlässe vermietet. Keine Privatanlässe, wie z.B. Kindergeburtstage usw. 



[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]Gesuchsteller(in)	:      	.....................................................................................
Verantwortliche Person (Korrespondenzadresse)
[bookmark: Text2]Name und Vorname	:      	.....................................................................................
[bookmark: Text3]Adresse, PLZ/Wohnort	:      	.....................................................................................
[bookmark: Text4][bookmark: Text5]Telefon/Mobile	:   P         	G       		.....................................................................................
[bookmark: Text6]E-Mail	:      	.....................................................................................
Durchführungsdatum	:      
	.....................................................................................
[bookmark: Text8]Art des Anlasses	:      	.....................................................................................
[bookmark: Text9]Zeit (von/bis)	:      	.....................................................................................

Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller anerkennt die Bedingungen der Benützungsbewilligung. Ist sie oder er mit den Benützungsbedingungen oder den Benützungsauflagen nicht einverstanden, gilt die Bewilligung als abgelehnt und die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller zieht das Gesuch zurück.

[bookmark: Text11][bookmark: Text12]Ort und Datum:           

[bookmark: Text13]Verbindliche Unterschrift:      	

BEWILLIGUNG

Die Bibliothekskommission Täuffelen erteilt die Benützungsbewilligung mit folgenden Auflagen:
a) Die allgemeinen Benützungsbestimmungen sind einzuhalten.
b) Die Benützungsgebühren können:
|_|	nach dem Anlass bar bezahlt werden (Verrechnung mit Kaution)
|_|	innert 10 Tagen nach dem Anlass auf das Konto der PostFinance:
IBAN-Nr. CH93 0900 0000 2500 1771 8
Einw. Täuffelen-Gerolfingen
Hauptstrasse 86
2575 Täuffelen
überwiesen werden.
c) Die besonderen Benützungsbestimmungen bilden einen integrierenden Bestandteil der Bewilligung.
d) Für Diebstahl von mitgebrachten Gegenständen übernimmt die Einwohnergemeinde Täuffelen Gerolfingen keine Haftung.
e) Spezielle Auflagen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Benützungsgebühr: CHF      .

Täuffelen,      

Bibliothekskommission
Der Präsident:       Die Bibliotheksleiterin:



Daniel Binggeli       Monique Petignat




a)	Allgemeine Benützungsbestimmungen

· Die Benützung erstreckt sich nur auf die bewilligten Räume. Nicht in der Bewilligung enthaltene Räume und Anlageteile dürfen weder benützt noch betreten werden.
· Sämtliche Räumlichkeiten, Anlageteile sowie das Inventar sind zweckentsprechend und sorgfältig zu behandeln.
· Räume, Anlageteile sowie Inventar werden sauber übernommen. Sie sind im gleichen Zustand wieder abzugeben.
· Die Anweisungen des Hauswartpersonals sind zu befolgen.
· Innerhalb der Gebäude besteht ein absolutes Rauchverbot.
· Die für das Gesuch verantwortliche Person spricht sich rechtzeitig mit der Bibliotheksleitung für die Übernahme der Räumlichkeiten ab. Die gleiche Regelung gilt für die Rückgabe.
· Die Badgeübernahme resp. -rückgabe ist mit der Bibliotheksleitung rechtzeitig zu regeln. Es ist eine Kaution von CHF 100.00 bar zu hinterlegen (Badge, allfällige Schäden, Reinigung).
· Beschädigungen aller Art gehen zu Lasten der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers.
· Zusätzliche Leistungen durch das Reinigungspersonal (ausserordentliche Reinigungsarbeiten oder sonstige Umtriebe) werden mit CHF 50.00 pro Stunde verrechnet.
· Mit Energien und Wasser ist sparsam umzugehen.
· Abfälle sind durch die Veranstalterin oder den Veranstalter selber zu entsorgen.
· Beim Verlassen der benützten Räumlichkeiten und Anlagen ist darauf zu achten, dass das Licht gelöscht, sämtliche Wasserhähne abgestellt, die Fenster geschlossen und die Türen abgeschlossen sind.
· Die Bibliothek Täuffelen Gerolfingen ist primär eine kombinierte Schul- und öffentliche Bibliothek. Erste Benützungspriorität hat deshalb immer der Bibliotheksbetrieb. An zweiter Stelle stehen die Kommissionen. An dritter Stelle stehen organisierte Vereine und Private oder private Organisationen.
· Benützungsbewilligungen erteilt die Bibliothekskommission.


b)	Benützungsgebühren
· Für die Nutzung der Räumlichkeiten pro Tag und Anlass werden folgende Benützungsgebühren in Rechnung gestellt:

	
	Einheimische Benützer
	 Auswärtige Benützer

	
	kommerz.
	nicht-kommerz.
	kommerz.
	nicht-kommerz.

	
	
	
	
	

	Bibliothek
	CHF	40.00
	CHF	0.00
	CHF	80.00
	CHF	40.00



· Eine kommerzielle Nutzung liegt dann vor, wenn die Veranstalterin oder der Veranstalter Eintrittsgelder, Kursgebühren etc. verlangt.
· Die Rückgabe des Badges erfolgt am Tag nach dem Anlass zu den Öffnungszeiten an die Bibliotheksleitung. 
· Die Bibliotheksleitung quittiert die ordnungsgemässe Rückgabe der Räumlichkeiten. Fehlendes, zerbrochenes oder beschädigtes Material ist direkt der Bibliotheksleitung zu melden und wird von der Kaution abgezogen bzw. in Rechnung gestellt.
· Die Benützungsgebühren für Geräte werden separat festgelegt.

c)	Besondere Benützungsbestimmungen

· Wenn Kinder an Veranstaltungen oder Anlässen teilnehmen, sind diese von der Veranstalterin oder vom Veranstalter zu beaufsichtigen. Die Kinder dürfen Räumlichkeiten, welche nicht zum Benützungsumfang gehören, nicht betreten.




	Gemeindeschreiberei
Hauptstrasse 86
Postfach 176
2575 Täuffelen
	Tel. 032 396 06 36
schulverwaltung@taeuffelen.ch
www.taeuffelen.ch
	Öffnungszeiten
MO	8.00-11.30   +  	14.00-18.00 Uhr
DI	Morgen geschlossen 	14.00-17.00 Uhr
MI	8.00-11.30   +  	14.00-17.00 Uhr
DO	Morgen geschlossen 	14.00-17.00 Uhr
FR	8.00  durchgehend bis 	14.00 Uhr
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